
Fließschema, ob an einem Gewässer in Schleswig-Holstein die Auflagen 

nach GLÖZ 4° eingehalten werden müssen

Das Gewässer ist im Feld-

blockfinder als Verbandsge-

wässer enthalten. 

Pufferstreifen nach GAP muss 

eingehalten werden, es handelt 

sich um ein Gewässer 1. Ordnung 

oder ein sog. Verbandsgewässer.

ja

In den angrenzenden Wasser-

lauf münden andere Gewässer 

ein, er dient damit der Vorflut 

(und entwässert Flächen 

mehrerer  Eigentümer).

Pufferstreifen nach GAP muss ein-

gehalten werden, es handelt sich 

um ein sonstiges Gewässer 2. 

Ordnung.

ja

nein

Der angrenzende Wasserlauf 

ist ein Straßengraben.   

Der Straßengraben dient nicht nur 

der Aufnahme des Wassers von 

der Straße sondern auch der Vor-

flut und entwässert z. B. in ein 

größeres Verbandsgewässer.

ja

nein

Der angrenzende Wasserlauf 

ist ein Parzellengraben oder 

eine Grüppe oder entwässert 

nur eine Fläche eines 

Eigentümers. 

Pufferstreifen nach GAP muss 

nicht eingehalten werden.

ja

ja

nein

Pufferstreifen nach GAP muss eingehalten werden, es handelt sich um ein sonstiges 

Gewässer 2. Ordnung.

nein

nein

°Hinweis: Die Abstände zur Böschungsoberkante sind auch einzuhalten, wenn sich 

zwischen Feldblockgrenze und Böschungsoberkante z. B. ein Knick oder ein Weg 

befindet.
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